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MERKBLATT
Wichtige Hinweise zum Pachtvertrag und der Gartenordnung

(Auszüge aus dem Pachtbuch des Kreisverbandes Köln der Kleingärtnervereine und
der Gartenordnung der Stadt Köln)

1 Sämtliche Bautätigkeiten, insbesondere Um- und Anbauten, müssen beantragt

werden (betrifft vorwiegend Pergolen, Gewächshäuser, Grillkamine, Teiche und

Gerätehäuser).

2 Antennen und Satellitenschüsseln dürfen nicht installiert werden.

3 Das Verbrennen von Gartenabfällen u.a. ist nicht erlaubt.

4. Mittagsruhe ist von 13:00 bis 15:00 Uhr bzw. 20:00 bis 07:00 Uhr

sowie an Sonn - und Feiertagen.

5. Das Befahren der Wege in der Anlage mit Motorfahrzeugen ist nicht gestattet.

6. Die Hecken dürfen eine Höhe von 1,25 m nicht überschreiten.

7. Keine Anpflanzung von hochwachsenden Bäumen (z.B. Süßkirsche) und

Waldbäumen.

8. Keine Anpflanzung von Innenhecken oder Errichtung von Sichtblenden.

9. Jede Adressenänderung ist dem Verein unverzüglich anzuzeigen.

10. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte Ihrem Pachtbuch.

DER VORSTAND


